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 3. beschließt ferner, auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
die Vorschläge des Hohen Kommissars zur Stärkung der Kapa-
zitäten des Amtes zur Wahrnehmung seines Mandats auf der 
Grundlage seines im Benehmen mit dem Exekutivausschuss 
des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen und dem Generalsekretär erstellten Berichts zu 
prüfen. 

RESOLUTION 57/187 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/551, Ziffer 20)204. 

57/187. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines Am-
tes205 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine dreiundfünfzigste Tagung206 und der darin 
enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse, 

 unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des 
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen durch die Generalversammlung jährlich verabschiedeten 
Resolutionen über seine Tätigkeit, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt hat, 
und mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des 

 
204 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und 
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, 
Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina 
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Repu-
blik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatema-
la, Irland, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kap 
Verde, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, 
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, 
Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, Schweden, 
Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, 
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigte 
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
205 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/57/12). 
206 Ebd., Beilage 12A (A/57/12/Add.1). 

Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben beweisen, 

 1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine dreiundfünfzigste Tagung206; 

 2. begrüßt die wichtige Arbeit, die das Amt des Hohen 
Kommissars und sein Exekutivausschuss im Verlauf des Jahres 
geleistet haben, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis 
von der Schlussfolgerung über den zivilen und humanitären 
Charakter des Asyls207, der Schlussfolgerung über die Aufnah-
me von Asylsuchenden im Rahmen einzelner Asylsysteme208 
sowie den Fortschritten in Bezug auf die Anerkennung des 
wichtigen Beitrags der Gastländer, die Entwicklungsländer 
sind, begrüßt außerdem die Bedeutung, die der Zusammenar-
beit mit der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas209 
beigemessen wird, begrüßt ferner die aktive Mitarbeit des Am-
tes des Hohen Kommissars in der Arbeitsgruppe des Ständigen 
interinstitutionellen Ausschusses für den Schutz vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch in humanitären Krisen 
sowie bei der Formulierung einer Politik in Bezug auf die se-
xuelle Ausbeutung und legt dem Amt des Hohen Kommissars 
nahe, derartige Praktiken auch weiterhin zu bekämpfen, und 
begrüßt die Anstrengungen, die das Amt des Hohen Kommis-
sars erneut unternimmt, um dauerhafte Lösungen für das Pro-
blem der Flüchtlinge zu fördern; 

 3. stellt fest, dass das Abkommen von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge210 und das dazugehörige Proto-
koll von 1967211 durchgehend als Eckpfeiler des Regimes für 
den internationalen Rechtsschutz von Flüchtlingen fungiert ha-
ben, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Erklärung, die 
von der am 12. und 13. Dezember 2001 in Genf zur Begehung 
des fünfzigsten Jahrestags des Abkommens abgehaltenen Mini-
stertagung der Vertragsstaaten des Abkommens und/oder seines 
Protokolls verabschiedet wurde212, als Ausdruck ihres gemein-
samen Eintretens für die vollinhaltliche und wirksame Durch-
führung des Abkommens und des Protokolls und für die Werte, 
die sie verkörpern; 

 4. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 und das da-
zugehörige Protokoll von 1967 weiterhin die Grundlage des in-
ternationalen Regelwerks für Flüchtlinge bilden, und erkennt 
an, wie wichtig ihre vollinhaltliche Anwendung durch die Ver-
tragsstaaten ist, stellt mit Genugtuung fest, dass inzwischen 
einhundertvierundvierzig Staaten Vertragsstaaten eines oder 
beider Rechtsakte sind, ermutigt die Staaten, die keine Ver-

 
207 Ebd., Kap. III, Abschnitt C. 
208 Ebd., Abschnitt B. 
209 A/57/304, Anlage. 
210 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
211 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
212 HCR/MMSP/2001/10, Anhang I. 
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tragsstaaten sind, den Beitritt zu diesen Rechtsakten zu erwä-
gen, unterstreicht insbesondere, wie wichtig die uneinge-
schränkte Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung 
ist, und erkennt an, dass sich einige Staaten, die nicht Vertrags-
staaten der internationalen Rechtsakte zu Flüchtlingsfragen 
sind, bei der Aufnahme von Flüchtlingen großzügig gezeigt ha-
ben; 

 5. nimmt davon Kenntnis, dass jetzt vierundfünfzig Staa-
ten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen213 sind und dass sechsund-
zwanzig Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 
1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit214 sind, und ermu-
tigt den Hohen Kommissar, seine Tätigkeiten zu Gunsten der 
Staatenlosen fortzusetzen; 

 6. begrüßt den Beitrag, den der Prozess der Globalen 
Konsultationen über internationalen Schutz dazu leistet, das in-
ternationale Rahmenwerk für den Rechtsschutz von Flüchtlin-
gen zu stärken und die Staaten besser dafür auszurüsten, die 
Herausforderungen in einem Geist des Dialogs und der Zu-
sammenarbeit zu bewältigen, und begrüßt in diesem Zusam-
menhang die Schutzagenda215; 

 7. erklärt erneut, dass der internationale Rechtsschutz 
eine dynamische und maßnahmenorientierte Aufgabe ist, die in 
Zusammenarbeit mit den Staaten und anderen Partnern durch-
geführt wird, um unter anderem den Empfang, die Aufnahme 
und die Behandlung von Flüchtlingen zu fördern und zu er-
leichtern und dauerhafte, schutzorientierte Lösungen zu ge-
währleisten, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnis-
se schutzbedürftiger Gruppen; 

 8. betont erneut, dass die Verantwortung für den Schutz 
von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt, deren vol-
le und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwerden und de-
ren politische Entschlossenheit gefordert sind, damit das Amt 
des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen Aufgaben erfül-
len kann; 

 9. fordert alle Staaten sowie die zuständigen nichtstaatli-
chen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, gemein-
sam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste der in-
ternationalen Solidarität und der Lasten- und Aufgabenteilung 
zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisieren, um die 
Kapazitäten der Länder, die eine große Anzahl von Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden aufgenommen haben, auszubauen und 
ihre schwere Last zu erleichtern, und fordert das Amt des Ho-
hen Kommissars auf, auch weiterhin als Katalysator für die 
Mobilisierung von Hilfe seitens der internationalen Gemein-
schaft zu wirken, um die tieferen Ursachen sowie die wirt-
 
213 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 360, Nr. 5158. 
214 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. 
215 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), Anhang IV. 

schaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen umfangreicher 
Flüchtlingspopulationen in Entwicklungsländern, vor allem in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, sowie in Transforma-
tionsländern anzugehen; 

 10. bekräftigt nachdrücklich die grundlegende Bedeutung 
sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter der 
Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin besteht, 
Flüchtlingen internationalen Rechtsschutz zu gewähren und 
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu suchen, 
erinnert daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige Rück-
führung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die Ein-
gliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Drittländern 
gehören, und bekräftigt, dass die freiwillige Rückführung, un-
terstützt durch die erforderliche Wiederaufbau- und Entwick-
lungshilfe, nach wie vor die bevorzugte Lösung zur Förderung 
einer nachhaltigen Wiedereingliederung ist; 

 11. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rück-
kehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert alle Staa-
ten auf, die Rückkehr ihrer Staatsangehörigen, bei denen keine 
Notwendigkeit internationalen Rechtsschutzes festgestellt wur-
de, zu erleichtern, und betont, dass die Rückkehr unabhängig 
von der Rechtsstellung der Betroffenen auf sichere und humane 
Weise und unter voller Achtung ihrer Menschenrechte und 
Würde erfolgen muss; 

 12. erkennt an, dass dem Amt des Hohen Kommissars 
rechtzeitig ausreichende Mittel zur Verfügung stehen müssen, 
damit es das ihm auf Grund seiner Satzung216 und der darauf 
folgenden Resolutionen der Generalversammlung über Flücht-
linge und andere unter seiner Obhut stehende Personen über-
tragene Mandat auch künftig erfüllen kann, und fordert die Re-
gierungen und die anderen Geber nachdrücklich auf, unverzüg-
lich auf den von dem Amt erlassenen weltweiten Appell zur 
Deckung des Mittelbedarfs für seinen jährlichen Programm-
haushalt zu reagieren; 

 13. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalversamm-
lung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über seine Tätigkeit 
Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/188 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 108 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 60 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/552, Ziffer 25)217: 

 
216 Resolution 428 (V), Anlage. 
217 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Brunei 
Darussalam, China, Dschibuti, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), 
Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Ma-
laysia, Marokko, Mauretanien, Namibia, Niger, Oman, Pakistan, Sambia, 
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische 
Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigte 
Republik Tansania. 




